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Sehr geehrte Abgeordneten, sehr geehrtes hohes Haus!  
 
Wie schon erwähnt in den vorigen Stellungnahmen, ist die Definition, welche einen
Sportschützenverein und dessen Sportschützen festlegt, nicht praktikabel und fern ab jeder
Realität. Ich bin selber Sportschütze, trainiere regelmäßig, schieße über 10 Bewerbe im Jahr,
habe das Glück beim Landeshauptschützenverein zugehörig zu sein und erfülle somit diese
Anforderungen. Jedoch trifft das auf den Großteil der Vereine in Österreich nicht zu, besonders im
ländlichen Raum. Hinzu kommt noch, dass die wenigen Vereine, welche die Anforderungen
erfüllen, eine Aufnahmesperre haben. Daher lehne ich diese Regelung auf Grund der oben
angeführten Gründe, sowie auf Grund der Überfüllung der EU-Richtlinien entschieden ab. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Alexander Ecker
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